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TEIL II DER VERFASSUNG – ABSCHNITT D

Artikel K (Beziehungen zu den nicht beteiligten Mitgliedstaaten)

Eine beabsichtigte verstärkte Zusammenarbeit beachtet die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten

der nicht an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten. Diese stehen der Durchführung der

verstärkten Zusammenarbeit durch die daran beteiligten Mitgliedstaaten nicht im Wege.


